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humanitären Völkerrecht sowie in Unterrichtsmaterial auf al-
len Ebenen;

23. Garantien der Nichtwiederholung sollen gegebenenfalls
einzelne oder alle der nachstehenden Maßnahmen umfassen,
die auch zur Prävention beitragen werden:

a) die Gewährleistung einer wirksamen zivilen Kon-
trolle der Militär- und Sicherheitskräfte;

b) die Gewährleistung der Einhaltung der internatio-
nalen Normen des ordnungsgemäßen Verfahrens, der Fairness
und der Unparteilichkeit in allen Zivil- und Militärverfahren;

c) die Stärkung der Unabhängigkeit der Richterschaft;

d) den Schutz von Angehörigen der Rechts-, Heil- und
Gesundheits-, Medien- und ähnlichen Berufe sowie von Men-
schenrechtsverteidigern;

e) das vorrangige und fortwährende Angebot von Bil-
dungsprogrammen auf dem Gebiet der Menschenrechte und
des humanitären Völkerrechts für alle Teile der Gesellschaft
und von Schulungen für Strafverfolgungsbeamte sowie Mili-
tär- und Sicherheitskräfte;

f) die Förderung der Einhaltung von Verhaltenskode-
xen und ethischen Normen, insbesondere internationalen Nor-
men, durch Amtsträger, namentlich Strafverfolgungs- und
Strafvollzugsbeamte, Angehörige der Medienberufe und der
Gesundheitsberufe, Personal der psychologischen und sozia-
len Dienste und Militärangehörige, sowie durch Wirtschafts-
unternehmen;

g) die Förderung von Mechanismen für die Verhütung
und Überwachung sozialer Konflikte und für ihre Beilegung;

h) die Überprüfung und Reform von Gesetzen, die zu
groben Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnor-
men und schweren Verstößen gegen das humanitäre Völker-
recht beitragen oder solche zulassen. 

X. Zugang zu einschlägigen Informationen über Ver-
letzungen und Verstöße und über Wiedergutma-
chungsmechanismen

24. Die Staaten sollen Methoden ausarbeiten, um die Öffent-
lichkeit und insbesondere die Opfer von groben Verletzungen
der internationalen Menschenrechtsnormen oder schweren
Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht über die in die-
sen Grundprinzipien und Leitlinien genannten Rechte und
Rechtsschutzmittel sowie über alle verfügbaren rechtlichen,
medizinischen, psychologischen, sozialen, administrativen
und sonstigen Dienste zu unterrichten, auf die die Opfer gege-
benenfalls Anspruch haben. Außerdem sollen die Opfer und
ihre Vertreter Anspruch darauf haben, Informationen über die
Ursachen, die zu ihrer Viktimisierung geführt haben, sowie
über die Ursachen und Bedingungen für die groben Verletzun-
gen der internationalen Menschenrechtsnormen und schweren
Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht einzuholen und
die Wahrheit über diese Verletzungen und Verstöße zu erfah-
ren.

XI. Nichtdiskriminierung

25. Die Anwendung und Auslegung dieser Grundprinzipien
und Leitlinien muss mit den internationalen Menschenrechts-
normen und dem humanitären Völkerrecht vereinbar sein und
ausnahmslos ohne jede Art von Diskriminierung, gleichviel
aus welchem Grund, erfolgen.

XII. Nichtbeeinträchtigung

26. Diese Grundprinzipien und Leitlinien sind nicht so aus-
zulegen, als schränkten sie irgendwelche Rechte oder Ver-
pflichtungen nach dem innerstaatlichen Recht und dem Völ-
kerrecht ein oder als beeinträchtigten sie diese. Insbesondere
versteht es sich, dass diese Grundprinzipien und Leitlinien das
Recht auf Rechtsschutz und Wiedergutmachung für Opfer al-
ler Verletzungen der internationalen Menschenrechtsnormen
und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht unberührt las-
sen. Ferner versteht es sich, dass diese Grundprinzipien und
Leitlinien die speziellen Regeln des Völkerrechts unberührt
lassen.

XIII. Rechte anderer

27. Dieses Dokument ist nicht so auszulegen, als beeinträch-
tige es die international oder innerstaatlich geschützten Rechte
anderer, insbesondere das Recht eines Beschuldigten auf den
Genuss der anwendbaren Verfahrensgarantien.

RESOLUTION 60/148

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.1, Ziff. 23)185.

60/148. Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, dass niemand der Folter oder anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden darf,

unter Hinweis darauf, dass die Freiheit von Folter und an-
derer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-

185 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Boli-
vien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Burkina Faso, Chi-
le, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik,
Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador,
Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Italien, Jordanien, Kana-
da, Kenia, Kirgisistan, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu-
xemburg, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mona-
co, Mongolei, Namibia, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria,
Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Po-
len, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino,
Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Südafrika, Timor-Leste, Tschechische Republik, Türkei, Ukrai-
ne, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrikanische Republik
und Zypern.
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handlung oder Strafe ein Recht ist, das nicht außer Kraft ge-
setzt werden darf und das unter allen Umständen geschützt
werden muss, auch in Zeiten internationaler oder innerer be-
waffneter Konflikte oder Unruhen, und dass das absolute Ver-
bot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder er-
niedrigender Behandlung oder Strafe in den einschlägigen in-
ternationalen Übereinkünften bekräftigt wird,

sowie unter Hinweis darauf, dass eine Reihe internationa-
ler, regionaler und innerstaatlicher Gerichte, einschließlich
des Internationalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Ver-
antwortlichen für die seit 1991 im Hoheitsgebiet des ehemali-
gen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das
humanitäre Völkerrecht, anerkannt haben, dass das Verbot der
Folter eine zwingende Norm des Völkerrechts ist, und die Auf-
fassung vertreten haben, dass das Verbot grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ei-
ne Norm des Völkergewohnheitsrechts ist, 

ferner unter Hinweis auf die Definition der Folter in Arti-
kel 1 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe186,

feststellend, dass nach den Genfer Abkommen von 1949187

Folter und unmenschliche Behandlung ein schwerer Verstoß
sind und dass nach den Statuten des Internationalen Strafge-
richtshofs für das ehemalige Jugoslawien und des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs zur Verfolgung der Personen, die für
Völkermord und andere schwere Verstöße gegen das humani-
täre Völkerrecht im Hoheitsgebiet Ruandas zwischen dem
1. Januar 1994 und dem 31. Dezember 1994 verantwortlich
sind, sowie ruandischer Staatsangehöriger, die für während
desselben Zeitraums im Hoheitsgebiet von Nachbarstaaten be-
gangenen Völkermord und andere derartige Verstöße verant-
wortlich sind, sowie nach dem Römischen Statut des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs188 Folterhandlungen Kriegsverbre-
chen darstellen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar-
stellen können,

in Würdigung der beharrlichen Anstrengungen zur Be-
kämpfung der Folter und zur Linderung der Leiden der Opfer
der Folter, die von nichtstaatlichen Organisationen, ein-
schließlich des umfassenden Netzwerks von Zentren für die
Rehabilitation von Opfern der Folter, unternommen werden,

1. verurteilt jede Form der Folter und anderer grausa-
mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe, einschließlich durch Einschüchterung, die zu jeder Zeit

und an jedem Ort verboten sind und verboten bleiben sollen
und daher niemals gerechtfertigt sein können, und fordert alle
Staaten auf, das absolute Verbot der Folter und anderer grau-
samer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe uneingeschränkt anzuwenden;

2. betont, dass die Staaten beharrliche, entschlossene
und wirksame Maßnahmen ergreifen müssen, um Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe, namentlich ihre geschlechtsspezifischen
Ausprägungen, zu verhüten und zu bekämpfen, und betont au-
ßerdem, wie wichtig es ist, die Empfehlungen und Schlussfol-
gerungen der einschlägigen Vertragsorgane und Mechanis-
men, namentlich des Ausschusses gegen Folter und des Son-
derberichterstatters der Menschenrechtskommission über Fol-
ter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung oder Strafe, in vollem Umfang zu berücksichti-
gen;

3. verurteilt alle von Staaten oder Amtsträgern unter-
nommenen Maßnahmen oder Versuche, Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe zu legalisieren, zu genehmigen oder zuzulassen,
gleichviel unter welchen Umständen, einschließlich aus Grün-
den der nationalen Sicherheit oder auf Grund gerichtlicher
Entscheidungen;

4. betont, dass alle Anschuldigungen betreffend Folter
oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe umgehend und unparteiisch von der zu-
ständigen nationalen Behörde untersucht werden müssen, dass
jene, die zu Folterhandlungen ermutigen, diese befehlen, dul-
den oder verüben, einschließlich der für die Haftanstalt, in der
die verbotene Handlung nachweislich stattfand, verantwortli-
chen Amtsträger, zur Verantwortung gezogen und hart bestraft
werden müssen, und stellt in dieser Hinsicht fest, dass die
Grundsätze für die wirksame Untersuchung und Dokumenta-
tion von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (Grundsätze von Istan-
bul)189 ein nützliches Instrument bei den Bemühungen zur Be-
kämpfung der Folter sind;

5. betont außerdem, dass alle Folterhandlungen als
Straftaten nach dem innerstaatlichen Strafrecht umschrieben
werden müssen, und hebt hervor, dass Folterhandlungen
schwerwiegende Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht
sind und in dieser Hinsicht Kriegsverbrechen darstellen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen können und
dass alle, die Folterhandlungen begehen, strafrechtlich ver-
folgt und bestraft werden müssen;

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, dafür Sorge zu
tragen, dass Aussagen, die nachweislich durch Folter herbei-
geführt worden sind, nicht als Beweis in einem Verfahren ver-
wendet werden, es sei denn gegen eine der Folter angeklagte
Person als Beweis dafür, dass die Aussage gemacht wurde;

7. hebt hervor, dass die Staaten das Personal, das mit
dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Behandlung einer

186 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Deutsche Über-
setzung: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991 Nr. 59; öBGBl.
Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
187 Ebd., Vol. 75, Nr. 970-973. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1954 II
S. 781; LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207
228 300.
188 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of
Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal
Court, Rome, 15 June - 17 July 1998, Vol. I: Final documents (United
Nations publication, Sales No. E.02.I.5), Abschn. A. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 2000 II S. 1394; LGBl. 2002 Nr. 90; öBGBl. III
Nr. 180/2002; AS 2002 3743. 189 Resolution 55/89, Anlage.
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Person befasst ist, die irgendeiner Form der Festnahme, der
Haft oder der Strafgefangenschaft unterworfen ist, nicht be-
strafen dürfen, wenn es sich weigert, auf Befehl Handlungen
zu begehen oder zu verheimlichen, die Folter oder einer ande-
ren grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behand-
lung oder Strafe gleichkommen;

8. fordert die Staaten nachdrücklich auf, eine Person
nicht in einen anderen Staat auszuweisen, abzuschieben, an ihn
auszuliefern oder in anderer Weise an ihn zu überstellen, wenn
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie dort
Gefahr liefe, gefoltert zu werden, und erkennt an, dass etwaige
diplomatische Zusicherungen die Staaten nicht von ihren Ver-
pflichtungen nach den internationalen Menschenrechten, dem
humanitären Völkerrecht und dem Flüchtlingsvölkerrecht,
insbesondere dem Grundsatz der Nichtzurückweisung, entbin-
den;

9. hebt hervor, dass innerstaatliche Rechtsordnungen
gewährleisten müssen, dass die Opfer von Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe Wiedergutmachung, eine gerechte und angemes-
sene Entschädigung sowie geeignete soziale und medizinische
Rehabilitation erhalten, fordert die Staaten nachdrücklich auf,
zu diesem Zweck wirksame Maßnahmen zu ergreifen, und be-
fürwortet in diesem Zusammenhang die Einrichtung von Re-
habilitationszentren;

10. erinnert an ihre Resolution 43/173 vom 9. Dezember
1988 über den Grundsatzkatalog für den Schutz aller irgend-
einer Form von Haft oder Strafgefangenschaft unterworfenen
Personen und unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigen-
de Behandlung oder Strafe wirksam verhütet werden können,
wenn gewährleistet ist, dass jede festgenommene oder inhaf-
tierte Person unverzüglich einem Richter oder einem anderen
unabhängigen Justizbeamten vorgeführt wird, und wenn ihr
unverzüglich und regelmäßig medizinische Betreuung und der
Beistand eines Verteidigers gewährt sowie Besuche durch Fa-
milienangehörige und unabhängige Überwachungsmechanis-
men gestattet werden;

11. erinnert alle Staaten daran, dass lange Isolationshaft
oder Haft an geheim gehaltenen Orten das Begehen von Folter
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe erleichtern und an sich schon eine der-
artige Behandlung darstellen kann, und fordert alle Staaten
nachdrücklich auf, die Garantien zum Schutz der Freiheit, der
Sicherheit und der Würde der Person zu achten;

12. fordert alle Staaten auf, geeignete und wirksame ge-
setzgeberische, administrative, justizielle und andere Maßnah-
men zu ergreifen, um die Herstellung, die Ausfuhr und den
Einsatz von Gerät, das speziell dazu bestimmt ist, Folter oder
eine andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung zuzufügen, sowie den Handel damit zu verhüten und
zu verbieten;

13. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit nicht
bereits geschehen, mit Vorrang Vertragspartei des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe186 zu werden;

14. bittet alle Vertragsstaaten des Übereinkommens, die
die in den Artikeln 21 und 22 des Übereinkommens vorgese-
henen Erklärungen betreffend Mitteilungen zwischen Staaten
und Mitteilungen einzelner Personen noch nicht abgegeben
haben, dies zu tun, die Möglichkeit der Rücknahme ihrer Vor-
behalte zu Artikel 20 des Übereinkommens zu erwägen und
dem Generalsekretär möglichst bald ihre Annahme der Ände-
rungen der Artikel 17 und 18 des Übereinkommens zu notifi-
zieren;

15. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, ihren
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nach-
zukommen und angesichts der hohen Anzahl der ausstehenden
Berichte namentlich ihre Verpflichtung zu erfüllen, Berichte
im Einklang mit Artikel 19 des Übereinkommens vorzulegen,
und bittet die Vertragsstaaten, in ihre Berichte an den Aus-
schuss gegen Folter eine geschlechtsspezifische Perspektive
sowie Informationen betreffend Kinder und Jugendliche auf-
zunehmen;

16. fordert die Vertragsstaaten auf, die Unterzeichnung
und Ratifikation des Fakultativprotokolls zum Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung oder Strafe190, das weitere Maßnah-
men zur Bekämpfung und Verhütung von Folter und anderer
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe vorsieht, rasch in Erwägung zu ziehen; 

17. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses gegen Folter
und den gemäß Artikel 24 des Übereinkommens vorgelegten
Bericht des Ausschusses191;

18. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der Re-
solution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember
1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der Staa-
ten Beratende Dienste für die Verhütung von Folter und ande-
rer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe, namentlich im Hinblick auf die Erstellung der
Staatenberichte an den Ausschuss gegen Folter und die Ein-
richtung und Tätigkeit nationaler Präventionsmechanismen,
sowie technische Hilfe bei der Ausarbeitung, Herstellung und
Verbreitung von Lehrmaterial für diesen Zweck bereitzustel-
len;

19. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem Zwi-
schenbericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechts-
kommission über Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe192 und legt dem
Sonderberichterstatter nahe, in seine Empfehlungen auch wei-
terhin Vorschläge zur Verhütung der Folter und zur Untersu-
chung der Fälle von Folter und anderer grausamer, unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, namentlich
ihrer geschlechtsspezifischen Ausprägungen, aufzunehmen;

190 Resolution 57/199, Anlage.
191 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 44 (A/60/44). 
192 Siehe A/60/316.
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20. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Staaten zu seinen Empfehlungen, Besuchen und
Mitteilungen, namentlich über die erzielten Fortschritte und
die aufgetretenen Probleme, sowie über andere offizielle Kon-
takte aufzunehmen;

21. fordert alle Staaten auf, mit dem Sonderberichterstat-
ter bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe zusammenzuarbei-
ten und ihm dabei behilflich zu sein, alle von ihm erbetenen
notwendigen Informationen bereitzustellen, uneingeschränkt
und rasch auf seine dringenden Appelle zu reagieren und die-
sen nachzukommen, die positive Beantwortung der Ersuchen
des Sonderberichterstatters, ihnen einen Besuch abzustatten,
ernsthaft zu erwägen und mit ihm in einen konstruktiven Dia-
log über die von ihm beantragten Besuche und die Folgemaß-
nahmen zu seinen Empfehlungen einzutreten;

22. betont, dass es zwischen dem Ausschuss gegen Fol-
ter, dem Sonderberichterstatter und den anderen zuständigen
Mechanismen und Organen der Vereinten Nationen auch wei-
terhin zu einem regelmäßigen Gedankenaustausch kommen
und die Zusammenarbeit mit den zuständigen Programmen der
Vereinten Nationen, namentlich dem Programm der Vereinten
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der
Strafrechtspflege, fortgeführt werden muss, mit dem Ziel, ihre
Wirksamkeit und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammen-
hang mit der Folter unter anderem durch eine bessere Koordi-
nierung weiter zu verbessern;

23. erkennt an, dass ein umfassender Bedarf an interna-
tionaler Hilfe für Opfer der Folter besteht, betont, wie wichtig
die Arbeit des Kuratoriums des Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter ist, und appelliert an alle
Staaten und Organisationen, jährliche Beiträge an den Fonds
zu entrichten und diese vorzugsweise beträchtlich zu erhöhen;

24. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der Gene-
ralversammlung, Beiträge an den Fonds zu entrichten, auch
künftig an alle Staaten zu übermitteln und den Fonds jährlich
in die Programme aufzunehmen, für die auf der Beitragsan-
kündigungskonferenz der Vereinten Nationen für Entwick-
lungsaktivitäten Mittel angekündigt werden;

25. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Einklang
mit der nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaa-
ten für die Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hil-
fe an die Opfer der Folter bekundet haben, und im Hinblick
darauf, dass das Fakultativprotokoll zu dem Übereinkommen
demnächst in Kraft treten wird, dafür zu sorgen, dass die Or-
gane und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und den Op-
fern der Folter helfen, im Rahmen des Gesamthaushalts der
Vereinten Nationen über ausreichendes Personal und ausrei-
chende Einrichtungen verfügen;

26. ersucht den Generalsekretär ferner, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung und
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
einen Bericht über den Stand des Übereinkommens sowie ei-
nen Bericht über die Tätigkeit des Fonds vorzulegen;

27. fordert alle Staaten, das Amt des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen für Menschenrechte und die anderen

Organe und Organisationen der Vereinten Nationen sowie die
zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen auf, am 26. Juni den Internationalen Tag der Verein-
ten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter zu bege-
hen;

28. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Aus-
schusses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission über Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe auf ihrer einundsechzigsten Tagung zu
behandeln.

RESOLUTION 60/149

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.1, Ziff. 23)193.

60/149. Internationale Menschenrechtspakte

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/165 vom 22. Dezem-
ber 2003 und die Resolution 2004/69 der Menschenrechts-
kommission vom 21. April 2004194,

eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte195 die ersten allumfassenden und rechtsverbindli-
chen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte196 den Kern der Internationalen Men-
schenrechtscharta bilden,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs
über den Stand des Internationalen Paktes über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes
über bürgerliche und politische Rechte und der Fakultativpro-
tokolle zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politi-
sche Rechte197,

193 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Argentinien, Aserbaidschan, Austra-
lien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bul-
garien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Re-
publik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Sal-
vador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatema-
la, Honduras, Irland, Island, Italien, Jordanien, Kanada, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mexiko, Monaco,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Peru, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland und Zypern.
194 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A.
195 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl.
1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750
(Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl.
Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
196 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
197 A/60/284.
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